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SITZUNGSNIEDERSCHRIFT 
 

 

Sitzung Öffentliche Sitzung im Sitzungssaal des Rathauses 

Beschlussorgan Bauausschuss 
Sitzungstag 23.02.2022 
 
Beginn 16:00 Uhr 
Ende 18:34 Uhr 

 
 

I. Ladung der Mitglieder des Beschlussorgans  
 

Der erste Bürgermeister eröffnete die Sitzung und stellte fest, dass zu der heutigen  
Sitzung des Bauausschusses alle 10 Mitglieder ordnungsgemäß geladen wurden. Ein-
wände dagegen wurden nicht vorgetragen. Es waren zur Sitzung erschienen: 

 
Erster Bürgermeister Hans-Peter Dangschat  
und die Stadtratsmitglieder:  
  
Dorfhuber Günther  
Gruber Alexander   
Jobst Johann  
Lauber Veronika  
Mollner Michael  
Obermeier Paul  
Schupfner Markus  
Stoib Christian  
Trenker Adolf  
Winkler Josef  

 
Nicht erschienen war(en): Grund (un)entschuldigt: 
  

 
II. Beschlussfähigkeit des Beschlussorgans  

 
Der erste Bürgermeister stellte die Beschlussfähigkeit des Bauausschusses fest und  
erkundigte sich nach Einwänden gegen die Tagesordnung; es wurden keine Einwände 
vorgetragen. 
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III. Tagesordnung  
 
 

1. Beschließende Angelegenheiten 
 
1.1 Antrag auf Nutzungsänderung für das Jugendzentrum Traunreut hinsichtlich der 

Reduzierung der maximal zulässigen Personenzahl im Gebäude auf dem Grund-
stück Fl.Nr. 536/616, Gemarkung Traunreut (Werner-von-Siemens-Straße 52); 

 Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 Abs. 1 BauGB; 
 Antragstellerin: Stadt Traunreut 
 
1.2 Antrag auf Nutzungsänderung eines Verkaufslagers in einen Therapieraum 

(Klangschalenmassage) auf dem Grundstück Fl.Nr. 1177/177, Gemarkung 
Traunreut (Elbestraße 1 a); 

 Erteilung der Sanierungsgenehmigung nach § 145 BauGB 
 

 
2. Vorberatende Angelegenheiten 
 
2.1 Antrag auf Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung eines Bebau-

ungsplanes zur Errichtung einer Freiflächen-PV-Anlage auf dem Grundstück 
Flur-Nr. 1680/1, Gemarkung Traunwalchen 

 
2.2 Änderung des Bebauungsplanes „Porschestraße“ im Bereich nördlich der Kol-

pingstraße und östlich des nördlichen Verlaufs der Porschestraße gelegenen Teil 
des Gewerbegebietes; 

 - Behandlung der Anregungen – Satzungsbeschluss 
 
2.3 Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Nordost 

IV“ im Bereich der Grundstücke Flur-Nrn. 1082/60 und 1082/61 (Teilfläche), Ge-
markung Traunreut, Waginger Straße 5; 

 Behandlung der Anregungen – Satzungsbeschluss 
 
2.4 Antrag auf Änderung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Hochreit“ im Bereich 

des Grundstücks Fl.Nr. 1197/12, Gemarkung Stein a. d. Traun (Humboldtstr. 7) 
 
2.5 Antrag auf Änderung des Flächennutzungsplans und Aufstellung eines Bebau-

ungsplans im Bereich der Grundstücke Fl.Nrn. 545/5, -/6, -/7, -/23, -/24, -/28, -
/30, -/13, -/14, -/18, -/20, -/21, -/32, -/33, -/34 und -/35, Gemarkung Haßmoning 
(ehemaliges Bahnhofsgelände in Hörpolding) 

 
2.6 Verlängerung der Frist/Geltungsdauer und Änderung des Geltungsbereichs der 

Sanierungssatzung „Stadtkern“  
 
2.7 15. Fortschreibung des Regionalplans der Region Südostoberbayern; 

Kapitel B II: Siedlungsentwicklung 
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2.8 Antrag der CSU Stadtratsfraktion, Vorsitzender Bernhard Seitlinger, auf Errich-

tung von Photovoltaikanlagen auf Dächern städtischer Gebäude 
 
2.9 Hochwasserschutz Hörpolding; 
 Antrag auf Zustimmung zum vorzeitigen Vorhabenbeginn 
 Beschlussfassung 
 
2.10 Errichtung einer Pumptrack-Anlage; 
 Vorstellung der beiden beantragten Standorte und Beschlussfassung zur 

Standortwahl 
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IV. Beschlüsse  
 
 
1. Beschließende Angelegenheiten 
 

 

1.1 Antrag auf Nutzungsänderung für das Jugendzentrum Traunreut hin-
sichtlich der Reduzierung der maximal zulässigen Personenzahl im 
Gebäude auf dem Grundstück Fl.Nr. 536/616, Gemarkung Traunreut 
(Werner-von-Siemens-Straße 52); 

 Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 Abs. 1 
BauGB; 

 Antragstellerin: Stadt Traunreut 

 
Die Stadt Traunreut beabsichtigt, die max. zulässige Anzahl von Personen im 
Gebäude Jugendzentrum Traunreut zu reduzieren. 
 
Das Jugendzentrum befindet sich innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 
Ortsteils und beurteilt sich nach § 34 Abs. 1 BauGB. 
Im Flächennutzungsplan der Stadt Traunreut ist der Bereich als „Fläche für den 
Gemeinbedarf“ mit der Zweckbindung „sozialen Zwecken dienende Gebäude und 
Einrichtungen“ dargestellt. 
Der Betrieb eines Jugendzentrums ist dort zulässig. 
 
Bauliche Änderungen am Gebäude oder den bestehenden Erschließungsanla-
gen sind nicht vorgesehen und damit kein Gegenstand des Antrages.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 Derzeit ist die max. zulässige Personenzahl, die gleichzeitig im Jugendzentrum 
vorhanden sein darf, auf 150 Personen in der Diskothek und insgesamt 200 Per-
sonen im Gebäude bauaufsichtlich genehmigt (Baugenehmigung vom 
29.10.2008, Az: 40-B-155-2008 mit Brandschutznachweis vom 25.08.2008) 
Damit fällt das Gebäude unter die Vorschriften des Sonderbaus nach Art. 2 Abs. 
4 Nr. 6 BayBO (= Gebäude mit Räumen, die einzeln für eine Nutzung durch mehr 
als 100 Personen bestimmt sind). 
 
Für einen Weiterbetrieb mit dieser Personenzahl wären nunmehr umfangreiche 
bauliche Maßnahmen an dem Gebäude zum Schutz der anwesenden Personen 
notwendig. Daher ist vorgesehen, zur Vermeidung der kostenintensiven Anforde-
rungen die an einen Sonderbau gestellt werden, die Personenzahl auf  
- 100 Personen in der Diskothek und  
- insgesamt 150 Personen im Gebäude  
zu reduzieren. 
 
Es handelt sich dann bei dem Jugendzentrum nicht mehr um einen Sonderbau.  
Alle dennoch notwendigen Anforderungen zum Schutz der Besucher werden na-
türlich weiterhin eingehalten.  
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Beschlussvorschlag: 
Das gemeindliche Einvernehmen zur Nutzungsänderung für das Jugendzentrum 
Traunreut hinsichtlich der Reduzierung der max. zul. Personenzahl, entspre-
chend der vorgenannten Stellungnahme der Verwaltung, wird erteilt (§ 36 Abs. 1 
BauGB). 

 
für 

11 
gegen 

0 Beschluss: 

Das gemeindliche Einvernehmen zur Nutzungsänderung für das Jugendzentrum 
Traunreut hinsichtlich der Reduzierung der max. zul. Personenzahl, entspre-
chend der vorgenannten Stellungnahme der Verwaltung, wird erteilt (§ 36 Abs. 1 
BauGB). 

 
 
 
 

1.2 Antrag auf Nutzungsänderung eines Verkaufslagers in einen Thera-
pieraum (Klangschalenmassage) auf dem Grundstück Fl.Nr. 1177/177, 
Gemarkung Traunreut (Elbestraße 1 a); 

 Erteilung der Sanierungsgenehmigung nach § 145 BauGB 

 
Die Antragstellerin beabsichtigt die Änderung einer bestehenden Gewerbeeinheit 
in dem Wohn- und Geschäftshaus. 
Gegenstand ist die Nutzungsänderung eines Verkaufslagers in einen Therapie-
raum für Klangschalenmassage. 
 
Das Vorhaben befindet sich innerhalb des Geltungsbereichs des Sanierungssat-
zung „Stadtkern“.  
 
Bei dem Vorhaben handelt es sich um eine sanierungsrechtlich genehmigungs-
pflichtige Nutzungsänderung einer baulichen Anlage im Sinne des nach § 144 
Abs. 1 Nr. 1 BauGB. 
 
Eine sanierungsrechtliche Genehmigung (§ 145 BauGB) ist zu erteilen, wenn die 
Nutzungsänderung nicht den Zielen und Zwecken der Sanierung zuwiderläuft (§ 
145 Abs. 2 BauGB).    
Das Vorhaben widerspricht nicht den Zielen und Zwecken der Sanierung. 
 
Hinweis: 
Bauordnungsrechtlich ist das Vorhaben im Rahmen einer Genehmigungsfreistel-
lung zu behandeln. Die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 
Abs. 1 BauGB ist hier nicht erforderlich.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die sanierungsrechtliche Genehmigung für die Nutzungsänderung eines Ver-
kaufslagers in einen Therapieraum für Klangschalenmassage wird erteilt (§ 145 
Abs. 1 BauGB). 
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für 

11 
gegen 

0 Beschluss: 

Die sanierungsrechtliche Genehmigung für die Nutzungsänderung eines Ver-
kaufslagers in einen Therapieraum für Klangschalenmassage wird erteilt (§ 145 
Abs. 1 BauGB). 

 
 
 
 
2. Vorberatende Angelegenheiten 
 

 

2.1 Antrag auf Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung 
eines Bebauungsplanes zur Errichtung einer Freiflächen-PV-Anlage 
auf dem Grundstück Flur-Nr. 1680/1, Gemarkung Traunwalchen 

 
Mit Schreiben vom 28.08.2020 beantragte der Grundstückseigentümer die 
Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung eines Bebauungsplans 
zur Errichtung einer Freiflächen PV-Anlage auf dem Grundstück Fl.Nr. 1680/1, 
Gemarkung Traunwalchen. Der Stadtrat beauftragte mit Beschluss vom 
24.09.2020 die Verwaltung die Erfolgsaussichten der beantragten 
Bauleitlplanung mit der höheren Landesplanungsbehörde zu klären. Gleichzeitig 
sollte der Antragsteller klären, ob die Vergütungsvoraussetzungen nach dem 
EEG erfüllt sind.  
Die Regierung von Oberbayern nahm mit Schreiben vom 10.11.2020 Stellung zu 
dem Antrag. 
 
Stellungnahme vom 10.11.2020 der Regierung von Oberbayern als höhere 
Landesplanungsbehörde, München: 
 
„Die Regierung von Oberbayern nimmt als höhere Landesplanungsbehörde wie 
folgt Stellung: 
 
Planung 
Bei der Stadt Traunreut ist ein Antrag zur Errichtung einer Freiflächen-
Photovoltaikanlage auf dem Grundstück Fl. Nr. 1680/1 der Gemarkung Traun-
walchen eingegangen. Im Rahmen der Voranfrage soll geprüft werden, ob eine 
Bauleitplanung zur Ausweisung eines Sondergebiets mit entsprechender Zweck-
bestimmung mit den Erfordernissen der Raumordnung in Einklang gebracht wer-
den kann. Der geplante Standort befindet sich ca. 300 m nordöstlich von Zweck-
ham, östlich der Kreisstraße TS 1. Er grenzt im Norden und Osten sowie teilwei-
se im Westen an Wald. Laut Angabe in den Planunterlagen handelt es sich bei 
dem für die Photovoltaikanlage vorgesehenen Grundstück mit einer Größe von 
rund 3,4 ha bei einer ca. 1.250 m² großen Teilfläche um eine ehemalige Müllde-
ponie, welche in den 70-er Jahren stillgelegt wurde. Das Plangebiet ist im 
rechtswirksamen Flächennutzungsplan derzeit als Fläche für die Landwirtschaft 
dargestellt. 
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Berührte Belange 
Energieversorgung 
Gemäß Landesentwicklungsprogramm (LEP) 6.2.1 Z sind erneuerbare Energien 
verstärkt zu erschließen und zu nutzen (vgl. auch Regionalplan Südostoberbay-
ern (RP 18) B V 7.1 Z). Die weitere Entwicklung der Energieversorgung der Re-
gion soll sich nachhaltig vollziehen. Neben der Energieeinsparung kommt der 
Sonnenenergie in der Region besondere Bedeutung zu (vgl. RP 18 B V 7.2 Z). 
Demnach entspricht die geplante Errichtung der Photovoltaikanlage grundsätz-
lich den genannten raumordnerischen Erfordernissen der Energieversorgung. 
 
Die landesplanerische Beurteilung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen hat sich 
seit dem Jahr 2013 geändert und erfolgt nach dem derzeit gültigen Landesent-
wicklungsprogramm 2020 (LEP), wonach diese nicht als Siedlungsflächen im 
Sinne des Ziels 3.3 zu werten sind. 
Freiflächen-Photovoltaikanlagen sollen gemäß LEP 6.2.3 G möglichst auf vorbe-
lasteten Standorten realisiert werden, da diese das Landschafts- und Siedlungs-
bild beeinträchtigen können. Laut Begründung des LEP zählen zu den vorbelas-
teten Standorten i. S. einer Beeinträchtigung des Landschafts- und Siedlungsbil-
des z. B. Standorte entlang von Infrastruktureinrichtungen (Verkehrswege, Ener-
gieleitungen etc.) oder Konversionsstandorte. 
Der LEP-Grundsatz 6.2.3 stellt hinsichtlich der Vorbelastung auf die Beeinträchti-
gung des Landschafts- und des Siedlungsbildes ab, weshalb eine Konversions-
fläche nach LEP 6.2.3 G nicht mit einer Konversionsfläche nach EEG (Erneuer-
baren-Energien-Gesetz) gleichzusetzen ist. 
 
Der geplante Standort ist nahezu von drei Seiten von Wald umgeben und wird 
landwirtschaftlich genutzt. Das betroffene Areal ist nicht als vorbelastete Fläche 
gem. LEP  
6.2.3 G im Sinne einer Vorbelastung des Landschaftsbildes zu werten, weshalb 
der raumordnerische Grundsatz LEP 6.2.3 von der Stadt in ihrer Gesamtabwä-
gung entsprechend zu berücksichtigen ist. 
 
Wasserwirtschaft 
Das Plangebiet liegt in einem im Regionalplan Südostoberbayern ausgewiese-
nen wasserwirtschaftlichen Vorranggebiet. In den wasserwirtschaftlichen Vor-
ranggebieten soll dem Schutz des Grundwassers Vorrang vor anderen raumbe-
deutsamen Planungen und Maßnahmen eingeräumt werden. Nutzungen, die mit 
dem Schutz des Grundwassers nicht vereinbar sind, sind ausgeschlossen (vgl. 
RP 18 B IV 2.2 Z, vgl. auch LEP  
7.2.2 G). 
 
Den Belangen des Grundwasserschutzes ist in Abstimmung mit dem Wasser-
wirtschaftsamt Traunstein Rechnung zu tragen. 
 
Natur und Landschaft einschließlich Artenschutz 
Auf eine schonende Einbindung der geplanten Photovoltaikanlage in das Orts- 
und Landschaftsbild ist zu achten. Den Belangen von Natur und Landschaft ein-
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schließlich Artenschutz (vgl. RP 18 B V 7.1 Z, LEP 7.1.1 G, 7.1.6 G) ist diesbe-
züglich in enger Abstimmung mit der unteren Bauaufsichts- und unteren Natur-
schutzbehörde Rechnung zu tragen. 
 
Ergebnis 
Bei Berücksichtigung der genannten Punkte könnte eine Bauleitplanung zur 
Ausweisung eines Sondergebiets mit der Zweckbestimmung „Freiflächen-
Photovoltaikanlage“ auf dem Grundstück Fl. Nr. 1680/1 der Gemarkung Traun-
walchen mit den Erfordernissen der Raumordnung in Einklang gebracht werden.“ 
 
 
Stellungnahme vom 21.12.2021 der Landschaftsarchitektin Daniela 
Reingruber, Aschau am Inn: 
 
„Herr Parzinger möchte gerne auf dem Grundstück Flurnummer 1680/1 der 
Gemarkung Traunwalchen eine Freiflächenphotovoltaikanlage errichten. 
Teilweise handelt es sich bei der Fläche um eine ehemalige Müllgrube. Da die 
Fläche der ehemaligen Müllgrube jedoch zu klein ist, bietet es sich eine PPA 
Fläche an. D. h. der Solarpark wird ohne das Erneuerbare Energien Gesetz 
realisiert. Die Anlage wäre dann ungefähr 2 ha groß mit  
2 MW Leistung. 
 
Ich nehme an, dass die Anfrage in einer Stadtratssitzung behandelt werden 
muss. Benötigen Sie dazu noch weitere Unterlagen? Wann wäre die nächste 
Sitzung? 
Für ein persönliches Gespräch stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung.“ 
 
 
Antrag vom 08.02.2022 der Landschaftsarchitektin Daniela Reingruber, 
Aschau am Inn: 
 
„Wir würden Ihnen gerne in der nächsten Sitzung des Bauausschusses eine 
Fläche für eine Freiflächenphotovoltaikanlage nördlich von Zweckham vorstellen. 
Die Fläche ist ca. 2 ha groß und befindet sich auf der Flurnummer 1680/1 der 
Gemarkung Traunwalchen. 
Der Grundstückeigentümer, Herr Parzinger, würde dort gerne eine 
Freiflächenphoto-voltaikanlage als PPA – Fläche realisieren, d. h. dass die 
Anlage ohne das EEG Gesetz finanziert und betrieben wird und es dafür einen 
Stromabnahmevertrag zwischen Herrn Parzinger und einem Stromabnehmer 
gibt. 
 
Wir werden die Planung für das Bauleitplanverfahren übernehmen. Herr Balk von 
der Firma Reichbrandstätter aus Engelsberg ist für die technische Realisierung 
zuständig. 
 
Über eine positive Rückmeldung würden wir uns freuen. 
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Für Rückfragen und Anmerkungen stehe ich Ihnen gerne jederzeit zur 
Verfügung.“ 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Regierung von Oberbayern schließt eine Verwirklichung des Vorhabens nicht 
grundsätzlich aus. In den Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans 
und zur Aufstellung des Bebauungsplans ist jedoch insbesonders auf die 
fehlende Vorbelastung des Landschaftsbildes im Sinne des LEP 6.2.3, auf die 
Lage im wasserwirtschaftlichen Vorranggebiet und die schonende Einbindung in 
das Orts- und Landschaftsbild zu achten. Die Planung hat in enger 
Abstimmumng mit der unteren Bauaufsichtsbehörde, der unteren 
Naturschutzbehörde und dem Wasserwirschaftsamt Traunstein zu erfolgen. 
 
Die Anlage soll über Stromlieferverträge als PPA (Power-Purchase-Agreements) 
Fläche außerhalb der EEG-Förderung betrieben werden.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stadtrat beschießt die Änderung des Flächennutzungsplans und die 
Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Solarpark Zweckham“ 
im Bereich des Grundstückes Fl.Nr. 1680/1, Gemarkung Traunwalchen, gemäß 
dem Antrag vom 28.08.2020. 

 
 

für 
9 

gegen 
2 Beschlussempfehlung: 

Der Stadtrat beschießt die Änderung des Flächennutzungsplans und die 
Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Solarpark Zweckham“ 
im Bereich des Grundstückes Fl.Nr. 1680/1, Gemarkung Traunwalchen, gemäß 
dem Antrag vom 28.08.2020. 

 
 
 
 

2.2 Änderung des Bebauungsplanes „Porschestraße“ im Bereich nörd-
lich der Kolpingstraße und östlich des nördlichen Verlaufs der Por-
schestraße gelegenen Teil des Gewerbegebietes; 

 - Behandlung der Anregungen – Satzungsbeschluss 

 
 

Folgende Träger öffentlicher Belange haben keine Anregungen gegen die 
Planung vorgebracht: 

 
 
- Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Traunstein 
 Schreiben vom 28.12.2021 
 
- Stadtwerke Traunreut 
 Schreiben vom 21.01.2022 



Seite  
 

Sitzungsniederschrift 
Bauausschuss 23.02.2022 
    

 

62 

 
- Energienetze Bayern GmbH & Co. KG, RegionalCenter Traunreut 
 Schreiben vom 26.01.2022 
 

 
 

Folgende Träger öffentlicher Belange haben ihr Einverständnis mit der Pla-
nung mitgeteilt und dazu noch Hinweise abgegeben: 

 
 
- Landratsamt Traunstein, untere Bauaufsichtsbehörde, SG 4.40 
 Schreiben vom 05.01.2022 
 
„Grundsätzlich besteht mit der Bebauungsplanänderung Einverständnis. 
 
Um eine Überprüfung bzw. Überarbeitung folgender Punkte wird gebeten: 
 
Es fehlt im Planteil die Nutzungsschablone für den Teilbereich der Fl.Nr. 1162/43 
mit WH 5 m. Die für den Teilbereich WH 14 m geltende Nutzungsschablone gilt 
nach aktueller Plandarstellung nicht auch für den Teilbereich WH 5 m. 
Für den Bereich mit „WH 5 m“ gibt es aktuell keine Zuweisung. 
Es wird daher vorgeschlagen, auch für diesen Teilbereich eine Nutzungsschab-
lone auszuweisen, wie bereits in der ersten Stellungnahme hingewiesen. 
Dazu sollte man wie auch bei den anderen Nutzungsschablonen die WH mit in 
das Schema aufnehmen, statt diese im Planteil separat auszuweisen. 
 
Die Bauweise kann wie bei den anderen Bereichen im Plan eingeschrieben wer-
den. 
Die Perlschnur müsste dann nur einmal in der Legende erläutert werden. 
 
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.“ 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Eine Nutzungsschablone für einzelne Teile desselben Gebäudes sollte vermie-
den werden. Die Planzeichnung/Planzeichenerklärung enthält zwei verschiedene 
Abgrenzungslinien. Diejenige zwischen den verschieden hohen Gebäudeteilen in 
der Gemeinbedarfsfläche unterscheidet zwischen unterschiedlichen zulässigen 
Wandhöhen und nicht zwischen unterschiedlichen Bauweisen oder sonstigem 
Maß der Nutzung. Die Festsetzung ist eindeutig. Der Einwand sollte sich erübri-
gen. Eine Änderung der Planung ist nicht angesagt. 
 

 
für 
11 

gegen 
0 Beschlussempfehlung: 

Eine Nutzungsschablone für einzelne Teile desselben Gebäudes sollte vermie-
den werden. Die Planzeichnung/Planzeichenerklärung enthält zwei verschiedene 
Abgrenzungslinien. Diejenige zwischen den verschieden hohen Gebäudeteilen in 
der Gemeinbedarfsfläche unterscheidet zwischen unterschiedlichen zulässigen 
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Wandhöhen und nicht zwischen unterschiedlichen Bauweisen oder sonstigem 
Maß der Nutzung. Die Festsetzung ist eindeutig. Der Einwand sollte sich erübri-
gen. Eine Änderung der Planung ist nicht angesagt. 

 
 
 

 
- Bayernwerk Netz GmbH, Kundencenter Freilassing 
 Schreiben vom 10.01.2022 
 
„Gegen das o. g. Planungsvorhaben bestehen keine grundsätzlichen Einwen-
dungen, wenn dadurch der Bestand, die Sicherheit und der Betrieb unserer An-
lagen nicht beeinträchtigt werden. 
 
Wir bedanken uns für die Beteiligung am Verfahren und stehen Ihnen für Rück-
fragen jederzeit gerne zur Verfügung. Wir bitten Sie, uns bei weiteren Verfah-
rensschritten zu 
beteiligen.“ 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme der Bayerwerk Netz GmbH wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
für 
11 

gegen 
0 Beschlussempfehlung: 

Die Stellungnahme der Bayerwerk Netz GmbH wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

 
- Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern 
 Schreiben vom 18.01.2022 
 
„Wir teilen Ihnen mit, dass die Industrie- und Handelskammer für München und 
Oberbayern gegen die von Ihnen geplante Baumaßnahme/Umwidmung keine 
weiteren Einwände geltend macht.“ 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme der Industrie- und Handelskammer für München und 
Oberbayern wird zur Kenntnis genommen. 

 
 

für 
11 

gegen 
0 Beschlussempfehlung: 

Die Stellungnahme der Industrie- und Handelskammer für München und 
Oberbayern wird zur Kenntnis genommen. 
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- Regierung von Oberbayern, höhere Landesplanungsbehörde, Mün-

chen 
 Schreiben vom 18.01.2022 
 
„Die Regierung von Oberbayern hat als höhere Landesplanungsbehörde bereits 
mit Schreiben vom 20.05.2021 zur 6. Änderung des Bebauungsplanes „Por-
schestraße“ Stellung genommen. Auf diese Stellungnahme dürfen wir verweisen. 
 
Der darin von uns vorgebrachte Hinweis fand Berücksichtigung. Laut Beschluss-
buchauszügen vom 23.11.2021 wurde die Planung mit der unteren Immissions-
schutzbehörde abgestimmt, um den Belangen des Lärmschutzes gerecht zu 
werden. 
 
Im Ergebnis kann somit festgestellt werden, dass die 6. Änderung des Bebau-
ungsplanes „Porschestraße“, in der vorliegenden Fassung vom 23.11.2021, den 
Erfordernissen der Raumordnung nicht entgegensteht.“ 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme der Regierung von Oberbayern wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
für 
11 

gegen 
0 Beschlussempfehlung: 

Die Stellungnahme der Regierung von Oberbayern wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

 
- Landratsamt Traunstein, Wasserrecht und Bodenschutz, SG 4.16 
 Schreiben vom 20.01.2022 
 
Stellungnahme: 
„Aus wasser- und bodenschutzrechtlicher Sicht bestehen keine Einwände. 
 
Hinweis Niederschlagswasserbeseitigung:  
Die Anlagen zur Niederschlagswasserbeseitigung sind gemäß dem Stand der 
Technik zu errichten und zu betreiben. Die Anwendbarkeit der Niederschlags-
wasserfreistellungsverordnung (NWFreiV), bzw. die Erlaubnispflicht sind durch 
den Bauherrn eigenverantwortlich zu prüfen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen.  
Der Hinweis zur Niederschlagswasserbeseitigung wird nachrichtlich in den Sat-
zungstext übernommen. 
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für 
11 

gegen 
0 Beschlussempfehlung: 

Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen.  
Der Hinweis zur Niederschlagswasserbeseitigung wird nachrichtlich in den Sat-
zungstext übernommen. 

 
 
 

 
- Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, München 
 Schreiben vom 24.01.2022 
 
Strecke: 5731 / Hörpolding – Traunreut / bei Bahn-km 2,2 / rechts der Bahn 
 
„Die DB AG DB Immobilien, als von der DB Netz AG bevollmächtigt, übersendet 
Ihnen hiermit folgende Gesamtstellungnahme als Träger öffentlicher Belange zu 
o. a. Verfahren. 
 
Gegen die o. g. Änderung des Bebauungsplanes bestehen bei Beachtung und 
Einhaltung der nachfolgenden Bedingungen l Auflagen und Hinweise aus Sicht 
der DB AG und ihrer Konzernunternehmen grundsätzlich keine Bedenken. 
 
Infrastrukturelle Belange 
 
Nach § 4 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) und § 2 der Eisenbahn-
Bau- und 
Betriebsordnung (EBO) ist die Deutsche Bahn AG verpflichtet, ihren Betrieb si-
cher zu führen und die Eisenbahninfrastruktur in betriebssicherem Zustand zu 
halten. In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin: 
 
Durch die Inhalte, Festlegungen und Zielsetzungen der Bauleitplanung dürfen 
der gewöhnliche Betrieb der bahnbetriebsnotwendigen Anlagen einschließlich 
der Maßnahmen zur Wartung und Instandhaltung sowie Maßnahmen zu Umbau, 
Erneuerung oder ggf. notwendiger Erweiterungen keinesfalls verzögert, behin-
dert oder beeinträchtigt werden. 
 
Durch die Änderung des Bebauungsplans darf sich keine Änderung der Ver-
kehrsverhältnisse am Bahnübergang in Bahn-km 2,180 ergeben. 
 
Dach-, Oberflächen- und sonstige Abwässer dürfen nicht auf oder über Bahn-
grund abgeleitet werden. Sie sind ordnungsgemäß in die öffentliche Kanalisation 
abzuleiten. Einer Versickerung in Gleisnähe kann nicht zugestimmt werden. 
 
Wir weisen darauf hin, dass durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der 
Bahnanlagen Emissionen (insbesondere Luft- und Körperschall, Abgase, Fun-
kenflug, Abriebe  
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z. B. durch Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen durch magnetische Fel-
der, etc.) entstehen, die zu Immissionen an benachbarter Bebauung führen kön-
nen. Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissionen sind erfor-
derlichenfalls von der Gemeinde oder den einzelnen Bauherren auf eigene Kos-
ten geeignete Schutzmaßnahmen vorzusehen bzw. vorzunehmen. 
 
lmmobilienspezifische Belange 
 
Innerhalb des Geltungsbereichs der Bauleitplanung ist kein bahneigener Grund-
besitz vorhanden. 
 
Hinweise für Bauten nahe der Bahn 
 
Bei Bauarbeiten in Bahnnähe sind Sicherheitsauflagen aus dem Eisenbahnbe-
trieb zu beachten. Die Einholung und Einhaltung dieser Sicherheitsauflagen ob-
liegt dem Bauherrn im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht. Zur Abstimmung der Si-
cherung gegen Gefahren aus dem Bahnbetrieb sind die Bauantragsunterlagen 
der DB AG (Eingangsstelle DB Immobilien) vorzulegen. 
 
Schlussbemerkungen 
 
Wir bitten Sie, uns das Abwägungsergebnis zu gegebener Zeit zuzusenden und 
uns an dem weiteren Verfahren zu beteiligen. 
 
Für Rückfragen zu diesem Schreiben bitten wir Sie sich an die Mitarbeiterin des 
Kompetenzteams Baurecht, Frau Bücherl‚ zu wenden.“ 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Im Satzungstext ist bereits ein Hinweis auf den benachbarten Bahnbetreib ent-
halten. Dieser wird um die Hinweise zum Bauen nahe der Bahn gemäß der Stel-
lungnahme ergänzt. 

 
 

für 
11 

gegen 
0 Beschlussempfehlung: 

Im Satzungstext ist bereits ein Hinweis auf den benachbarten Bahnbetreib ent-
halten. Dieser wird um die Hinweise zum Bauen nahe der Bahn gemäß der Stel-
lungnahme ergänzt. 

 
 
 

 
- Landratsamt Traunstein, untere Immissionsschutzbehörde, SG 4.412 
 Schreiben vom 27.01.2022 
 
„In der 2. Ergänzung der schalltechnischen Untersuchung wurde berechnet, dass 
an den vorhandenen Betriebsleiterwohnungen, auch ohne Einschränkungen be-
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stehender Betriebe, die zukünftig maßgeblichen Mischgebietswerte eingehalten 
werden können. 
 
Da Überschreitungen der Mischgebietswerte nicht zu erwarten sind, ist in der 
Satzung Punkt „D Hinweise durch Text“ für Bestandsbauten noch zu aktualisie-
ren und zu überarbeiten. 
 
Eine Duldung von Überschreitungen der Immissionsrichtwerte wäre aus Sicht 
des Immissionsschutzes wohl auch nicht zulässig.“ 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Hinweise zum Immissionsschutz werden angepasst, die Ausführungen zu 
den Richtwertüberschreitungen bei Bestandsbauten werden gestrichen.  
 
 

für 
11 

gegen 
0 Beschlussempfehlung: 

Die Hinweise zum Immissionsschutz werden angepasst, die Ausführungen zu 
den Richtwertüberschreitungen bei Bestandsbauten werden gestrichen.  

 
 
 

 
Satzungsbeschluss: 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stadtrat beschließt aufgrund der §§ 9 und 10 BauGB die von AKFU Architek-
ten und Stadtplaner, Friedenstraße 21 b, 82110 Germering, gefertigte Änderung 
des Bebauungsplanes „Porschestraße“ im Bereich nördlich der Kolpingstraße 
und östlich des nördlichen Verlaufs der Porschestraße gelegenen Teil des Ge-
werbegebietes i. d. F. v. 23.11.2021 mit der Begründung i. d. F. v. 23.11.2021, 
einschließlich der in der heutigen Sitzung beschlossenen Änderungen, als Sat-
zung. 

 
für 
11 

gegen 
0 Beschlussempfehlung: 

Der Stadtrat beschließt aufgrund der §§ 9 und 10 BauGB die von AKFU Architek-
ten und Stadtplaner, Friedenstraße 21 b, 82110 Germering, gefertigte Änderung 
des Bebauungsplanes „Porschestraße“ im Bereich nördlich der Kolpingstraße 
und östlich des nördlichen Verlaufs der Porschestraße gelegenen Teil des Ge-
werbegebietes i. d. F. v. 23.11.2021 mit der Begründung i. d. F. v. 23.11.2021, 
einschließlich der in der heutigen Sitzung beschlossenen Änderungen, als Sat-
zung. 
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2.3 Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Gewerbege-
biet Nordost IV“ im Bereich der Grundstücke Flur-Nrn. 1082/60 und 
1082/61 (Teilfläche), Gemarkung Traunreut, Waginger Straße 5; 

 Behandlung der Anregungen – Satzungsbeschluss 

 
 

Folgende Träger öffentlicher Belange haben keine Anregungen gegen die 
Planung vorgebracht: 

 
- Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Traunstein 
 Schreiben vom 04.01.2022 
 
- Stadtwerke Traunreut 
 Schreiben vom 05.01.2022 
 
- Landratsamt Traunstein, untere Bauaufsichtsbehörde, SG 4.40 
 Schreiben vom 21.01.2022 
 
- Landratsamt Traunstein, untere Immissionsschutzbehörde, SG 4.412 
 Schreiben vom 27.01.2022 
 
- Energienetze Bayern GmbH & Co. KG, RegionalCenter Traunreut 
 Schreiben vom 26.01.2022 

 
 
 

Folgende Träger öffentlicher Belange haben ihr Einverständnis mit der Pla-
nung mitgeteilt und dazu noch Hinweise abgegeben: 

 
 
- Bayernwerk Netz GmbH, Kundencenter Freilassing 
 Schreiben vom 10.01.2022 
 
„Gegen das o. g. Planungsvorhaben bestehen keine grundsätzlichen Einwen-
dungen, wenn dadurch der Bestand, die Sicherheit und der Betrieb unserer An-
lagen nicht beeinträchtigt werden. 
 
Wir bedanken uns für die Beteiligung am Verfahren und stehen Ihnen für Rück-
fragen jederzeit gerne zur Verfügung. Wir bitten Sie, uns bei weiteren Verfah-
rensschritten zu beteiligen.“ 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme der Bayernwerk Netz GmbH, Kundencenter Freilassing, wird 
zur Kenntnis genommen. 
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für 
11 

gegen 
0 Beschlussempfehlung: 

Die Stellungnahme der Bayernwerk Netz GmbH, Kundencenter Freilassing, wird 
zur Kenntnis genommen. 

 
 
 

- Landratsamt Traunstein, Kreisstraßenverwaltung, SG 3.13 
 Schreiben vom 24.01.2022 
 
„Die Belange der Kreisstraßenverwaltung werden im o. g. Verfahren nicht be-
rührt. 
 
Das Einvernehmen der Kreisstraßenverwaltung ist erforderlich bei allen Vorha-
ben bis zu einem Abstand von 30 m zum Fahrbahnrand der Kreisstraße (Art. 24 
Abs. 1 BayStrWG). Zwischen dem Geltungsbereich des o. g. Bebauungsplanes 
und dem Fahrbahnrand der Kreisstraße beträgt der Abstand mehr als 60 m.“ 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme der Kreisstraßenverwaltung wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
für 
11 

gegen 
0 Beschlussempfehlung: 

Die Stellungnahme der Kreisstraßenverwaltung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

 
- Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern 
 Schreiben vom 24.01.2022 
 
„Aus Sicht der IHK für München und Oberbayern ergeben sich aufgrund der vor-
liegenden baulichen Strukturen und wirtschaftlichen Gegebenheiten keine Anre-
gungen oder Bedenken gegen die vorgelegten Planungen.“ 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme der IHK für München und Oberbayern wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 

 
für 
11 

gegen 
0 Beschlussempfehlung: 

Die Stellungnahme der IHK für München und Oberbayern wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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- Landratsamt Traunstein, untere Naturschutzbehörde, SG 4.14 
 Schreiben vom 25.01.2022 
 
„Zu der geplanten Änderung des oben genannten Bebauungsplanes nimmt die 
untere Naturschutzbehörde aus naturschutzfachlicher und -rechtlicher Sicht wie 
folgt Stellung:  
 
Gegen das o. g. Vorhaben bestehen aus naturschutzfachlicher Sicht grundsätz-
lich keine Bedenken. Beim Änderungsbereich handelt es sich um ein bereits be-
bautes Grundstück innerhalb eines Gewerbegebietes.  
 
Grünordnung:  
Die Pflanzungen sind gemäß den zeichnerischen Festsetzungen zu ergänzen. 
Grundsätzlich sind die Bäume und die Sträucher dauerhaft zu pflegen und zu un-
terhalten. Ausgefallene Bäume und Sträucher sind zu ersetzen.“ 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme des Landratsamtes Traunstein, untere Naturschutzbehörde, 
SG 4.14, wird zur Kenntnis genommen. Die Planunterlagen werden hinsichtlich 
des Hinweises zur Grünordnung ergänzt. 
 

 
für 
11 

gegen 
0 Beschlussempfehlung: 

Die Stellungnahme des Landratsamtes Traunstein, untere Naturschutzbehörde, 
SG 4.14, wird zur Kenntnis genommen. Die Planunterlagen werden hinsichtlich 
des Hinweises zur Grünordnung ergänzt. 

 
 
 

 
Satzungsbeschluss: 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stadtrat beschließt aufgrund der §§ 9 und 10 BauGB die von ZAHN Ingeni-
eurgesellschaft mbH, Traunsteiner Straße 1, 83301 Traunreut, gefertigte Ände-
rung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Nordost IV“ im 
Bereich der Grundstücke Flur-Nrn. 1082/60 und 1082/61 (Teilfläche), Gemarkung 
Traunreut, Waginger Straße 5, i. d. F. v. 10.12.2021 mit der Begründung i. d. F. 
v. 10.12.2021, einschließlich der in der heutigen Sitzung beschlossenen Ände-
rungen, als Satzung. 

 
 

für 
11 

gegen 
0 Beschlussempfehlung: 

Der Stadtrat beschließt aufgrund der §§ 9 und 10 BauGB die von ZAHN Ingeni-
eurgesellschaft mbH, Traunsteiner Straße 1, 83301 Traunreut, gefertigte Ände-
rung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Nordost IV“ im 
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Bereich der Grundstücke Flur-Nrn. 1082/60 und 1082/61 (Teilfläche), Gemarkung 
Traunreut, Waginger Straße 5, i. d. F. v. 10.12.2021 mit der Begründung i. d. F. 
v. 10.12.2021, einschließlich der in der heutigen Sitzung beschlossenen Ände-
rungen, als Satzung. 

 
 
 
 

2.4 Antrag auf Änderung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Hochreit“ 
im Bereich des Grundstücks Fl.Nr. 1197/12, Gemarkung Stein a. d. 
Traun (Humboldtstr. 7) 

 
Antragsschreiben vom 18.01.2022 
 
„Ich bitte um Änderung des Bebauungsplans für die Fl. Nr. 1197/12, Gmkg. Stein 
a. d. Traun, in der Humboldtstraße 7, Traunreut.“ 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Der Antragsteller beabsichtigt die Erweiterung des bestehenden Wohnhauses mit 
bisher einer Wohnung sowie einer Einliegerwohnung um eine Zimmerachse nach 
Westen. 
Die bestehende Einliegerwohnung soll in eine vollwertige Wohnung umgebaut 
werden. 
Neben der Erweiterung der Baugrenze ist auch eine geringfügige Erhöhung der 
Geschossflächenzahl von 0,3 auf 0,35 erforderlich.  
Der beantragten Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Hochreit“ 
kann zugestimmt werden. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stadtrat beschließt die Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet 
Hochreit“ im Bereich des Grundstückes Flur-Nr. 1197/12, Gemarkung Stein a. d. 
Traun, gemäß dem Antragsschreiben vom 18.01.2022. 

 
 

für 
11 

gegen 
0 Beschlussempfehlung: 

Der Stadtrat beschließt die Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet 
Hochreit“ im Bereich des Grundstückes Flur-Nr. 1197/12, Gemarkung Stein a. d. 
Traun, gemäß dem Antragsschreiben vom 18.01.2022. 
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2.5 Antrag auf Änderung des Flächennutzungsplans und Aufstellung ei-
nes Bebauungsplans im Bereich der Grundstücke Fl.Nrn. 545/5, -/6, -
/7, -/23, -/24, -/28, -/30, -/13, -/14, -/18, -/20, -/21, -/32, -/33, -/34 und -/35, 
Gemarkung Haßmoning (ehemaliges Bahnhofsgelände in Hörpolding) 

 
Antragsschreiben vom 09.02.2022 der Blaschka & Bernhardt Immobilien KG 
 
„Hiermit stellen wir den Antrag auf Aufstellung eines Bebauungsplanes für ein 
Gewerbegebiet auf dem ehemaligen Bahnhofsgelände in Hörpolding. Die Flur-
nummern dazu entnehmen Sie bitte der in den Anlagen beigefügten Lageplänen 
mit Geltungsbereich. 
 
Hierbei handelt es sich um Konversionsflächen eines Bahngeländes, die vormals 
Teil des Bahnhofs Hörpolding waren und als Ladehof sowie als Güterverkehrsan-
lage dienten. Zuletzt wurden diese Flächen 2021 durch die DB als Lagerflächen 
ausgebaut, befestigt und genutzt. Mit der Zustellungsurkunde vom 28.10.2021 ist 
das gesamte Bahngelände in einem Bahnentwidmungsverfahren durch das Ei-
senbahn-Bundesamt freigestellt worden. 
 
Nachdem diese bereits vorgenutzten, verkehrsgünstig an die B 304 angrenzen-
den Flächen nun zur weiteren Nutzung freigeworden sind und eine starke Nach-
frage an gewerblichen Flächen mit Anbindung an die DB besteht, bitten wir Sie 
diesen Antrag positiv zu begleiten. 
 
Wir werden für die im Zusammenhang mit der Bebauungsplanung entstehenden 
Planungs- und Gutachterkosten aufkommen. Uns ist bekannt, dass im Rahmen 
der Aufstellung dieses Bebauungsplans ein Städtebaulicher Vertrag zwischen 
der Stadt Traunreut und uns geschlossen wird. 
 
Wir bedanken uns im Voraus für die konstruktive Zusammenarbeit mit der Stadt 
Traunreut. 
 
 
Erläuterungen zur geplanten Nutzung (Vorschlag): 
 
1. Die bereits von der DB baulich intensiv vorgenutzten und günstig an der Bun-

desstraße 304 und der Bahnlinie gelegenen Flächen sollen für eine sinnvolle 
Nachnutzung als Gewerbeflächen (GE) ausgewiesen werden. 

 
2. Ein konkretes Vorhaben besteht nicht; es soll ein Angebot für Gewerbeflächen 

geschaffen werden (Angebotsbebauungsplan). Verschiedene Interessenten | 
Anfragen liegen aber bereits vor. 

 
3. Auf der südlichen Gewerbefläche, welche besser angebunden ist, werden 

vorgeschlagen: überwiegend Gewerbebauten, mit Grundflächenzahl 0,6 bis 
0,8, Wandhöhe bis 9,5 m, Satteldach. 
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4. Auf der nördlichen Gewerbefläche, werden vorgeschlagen: überwiegend La-
gerflächen, Gewerbebauten nur im südlichen Drittel, angrenzend an die Be-
standsbebauung;  

 
5. Der nördlichste Bereich wird wegen Biotop- und Artenschutz (Auengehölze) 

sowie wegen Hochwasserschutz (Überschwemmungsgebiet) von Überbauung 
freizuhalten sein. 

 
6. Denkbare/vorgeschlagene Gewerbenutzungen:  

Produktionshallen/Werkhallen, Lagerhallen, Garagen/Werkstatt/Tankstelle, 
Lagerflächen ggf. mit Gleisanschluss/Rampen zum Verladen von Gütern auf 
die Schiene, Bürogebäude, Verwaltungsgebäude, Fast Food Restaurant, Ge-
tränkemarkt. 

 
Neben dem Antragsschreiben und den Lageplänen, Aufstellungsbeschluss ha-
ben wir ebenfalls weitere Illustrationen beigefügt. 
 
1. Aktuelle Luftbilder zeigen den Zustand der Flächen nach dem Ausbau durch 

die DB 2021. 
2. Die 3D-Darstellung aus dem BayernAtlas+ mit eingeblendeten Planungsbe-

reichen zeigt die Landschafts- und Bebauungssituation.“ 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Mit Freistellungsbescheid des Eisenbahn-Bundesamts vom 28.10.2021 wurden 
die in Betreff aufgeführten Grundstücke von Bahnbetriebszwecken freigestellt. 
Sie unterliegen somit wieder der Planungshoheit der Stadt Traunreut. 
Die Bauverwaltung hatte bereits im Vorfeld dieser Entscheidung bei den wichtigs-
ten tangierten Trägern öffentlicher Belange hinsichtlich einer Nachfolgenutzung 
angefragt. Hierbei stellte sich heraus, dass der südliche Bereich überwiegend als 
angebunden an den Ortsteil Hörpolding eingestuft wird. Eine künftige Nutzung 
mit Gebäuden wurde hier nicht ausgeschlossen. Der nördliche Bereich wurde 
diesbezüglich kritischer beurteilt, da das Zusammenwachsen der Ortsteile Hör-
polding und Sankt Georgen befürchtet wird. 
Im Zuge der Sanierung der Bahnlinie Traunstein-Trostberg wurden diese Flächen 
seitens der Bahn als Materiallager genutzt und aus diesem Grund befestigt (auf-
gekiest). 
Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, dem Antrag zu entsprechen und den 
Bereich als Gewerbefläche auszuweisen. Die südliche Fläche sowie der südliche 
Teil der nördlichen Fläche kann für eine Bebauung im beantragten Umfang mit 
Gebäuden genutzt werden. Das nördliche Areal sollte nur als Lagerflächen fest-
gesetzt werden. Die vom Antragsteller angeführten Nutzungen wie Tankstelle, 
Fastfood-Restaurant und Getränkemarkt werden an diesem Standort als nicht 
geeignet angesehen. Aus diesem Grund sollten folgende Nutzungen grundsätz-
lich ausgeschlossen werden: 
- Einzelhandelsbetriebe, 
- Tankstellen und 
- Vergnügungsstätten. 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stadtrat beschließt die Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstel-
lung eines Bebauungsplans für den Bereich der Grundstücke Fl.Nrn. 545/5, -/6, -
/7, -/23, -/24, -/28, -/30, -/13, -/14, -/18, -/20, -/21, -/32, -/33, -/34 und -/35, Ge-
markung Haßmoning gemäß dem Antrag der Blaschka & Bernhardt Immobilien 
KG vom 09.02.2022. Der Bereich soll als Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVO fest-
gesetzt werden. Die Zulassung von Einzelhandelsbetrieben, Tankstellen und 
Vergnügungsstätten wird ausgeschlossen. 
 
 
Erster Bürgermeister Dangschat ließ über den südlichen und nördlichen 
Bereich gesondert abstimmen. 
 
Nördlicher Bereich: 
Der Stadtrat beschließt die Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstel-
lung eines Bebauungsplans für den nördlichen Bereich des Antrags mit den 
Grundstücken Fl.Nrn. 545/5, -/6, -/7, -/23, -/24, -/28, -/30, Gemarkung Haßmon-
ing gemäß dem Antrag der Blaschka & Bernhardt Immobilien KG vom 
09.02.2022. Der Bereich soll als Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVO festgesetzt 
werden. Die Zulassung von Einzelhandelsbetrieben, Tankstellen und Vergnü-
gungsstätten wird ausgeschlossen. 

 
Der Antrag für die nördliche Fläche wurde mit 7:4 Stimmen abgelehnt. 

 
 
 

Südlicher Bereich: 
Der Stadtrat beschließt die Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstel-
lung eines Bebauungsplans für den südlichen Bereich des Antrags mit den 
Grundstücken Fl.Nrn. 545/13, -/14, -/18, -/20, -/21, -/32, -/33, -/34 und -/35, Ge-
markung Haßmoning gemäß dem Antrag der Blaschka & Bernhardt Immobilien 
KG vom 09.02.2022. Der Bereich soll als Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVO fest-
gesetzt werden. Die Zulassung von Einzelhandelsbetrieben, Tankstellen und 
Vergnügungsstätten wird ausgeschlossen. 

 
für 
11 

gegen 
0 Beschlussempfehlung: 

Der Stadtrat beschließt die Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstel-
lung eines Bebauungsplans für den südlichen Bereich des Antrags mit den 
Grundstücken Fl.Nrn. 545/13, -/14, -/18, -/20, -/21, -/32, -/33, -/34 und -/35, Ge-
markung Haßmoning gemäß dem Antrag der Blaschka & Bernhardt Immobilien 
KG vom 09.02.2022. Der Bereich soll als Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVO fest-
gesetzt werden. Die Zulassung von Einzelhandelsbetrieben, Tankstellen und 
Vergnügungsstätten wird ausgeschlossen. 
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2.6 Verlängerung der Frist/Geltungsdauer und Änderung des Geltungs-
bereichs der Sanierungssatzung „Stadtkern“  

 
Die Behandlung dieses Tagesordnungspunkts wurde auf einer der nächs-
ten Sitzungen vertagt. 
 
 

 
 

2.7 15. Fortschreibung des Regionalplans der Region Südostoberbayern; 
Kapitel B II: Siedlungsentwicklung 

 
Der Planungsausschuss des Regionalen Planungsverbands Südostoberbayern 
hat in seiner Sitzung am 10.11.2021 die Einleitung des Beteiligungsverfahrens 
zur 15. Teilfortschreibung „Kapitel B II: Siedlungswesen“ beschlossen. Diese Än-
derung umfasst zusammengefasst folgende Ziele und Grundsätze: 
 
1. Leitbild: 
In der Region sollen sich die polyzentrale Siedlungsstruktur nachhaltig gemäß 
dem Maßstab einer Region der kurzen Wege und unter Bewahrung der charakte-
ristischen Siedlungsstruktur und der baulichen Tradition der regionalen Teilräume 
entwickeln. 
Ressourceneffiziente, auf umweltverträgliche Mobilitätsangebote ausgerichtete 
und an demographische Veränderungen angepasste Siedlungsformen sollen die 
Versorgung der Bevölkerung sichern. 
Strategische Stadtentwicklung und kommunales Flächenmanagement sollen als 
Grundlage für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung von allen Kommunen an-
gewendet werden. 
Durch gemeindeübergreifende Abstimmungen der Siedlungsentwicklung soll ei-
nem nachteiligen Wettbewerb zwischen den Kommunen vorgebeugt werden. 
 
2. Ressourceneffiziente Stadtentwicklung: 
In zentralen Lagen und Lagen mit leistungsfähiger ÖPNV-Anbindung soll das be-
zahlbare Wohnraum- und Versorgungsangebot den Anforderungen demographi-
scher Veränderungen und sozialer Vielfalt angepasst werden. 
Die Ortszentren sollen als attraktive Wohn-, Arbeits- und Versorgungsschwer-
punkte sowie als soziale Treffpunkte gestärkt werden. 
Die gewerbliche und wohnbauliche Entwicklung soll im angemessenen Verhältnis 
stehen. 
Für die Siedlungsentwicklung sind vorrangig die Potentiale der Innenentwicklung 
zu nutzen. 
Die Auslastung der Siedlungsflächen soll durch eine angemessen hohe Baudich-
te und insbesondere in Ortskernen und zentralen Lagen durch Nachverdichtung 
erhöht werden. 
Eine Mehrfachnutzung von Flächen z. B. durch PV-Anlagen auf Dachflächen soll 
gestärkt werden. 
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Im Zuge der Siedlungsentwicklung sollen Potentiale zur Senkung des Energie-
verbrauchs sowie klimarelevanter Emissionen verstärkt genutzt werden.  
 
3. Schwerpunkte der Siedlungsentwicklung: 
Die wohnbauliche Siedlungsentwicklung soll sich auf die Hauptsiedlungsbereiche 
der Gemeinden konzentrieren und hier insbesondere in denen mehrere Einrich-
tungen der Grundversorgung und leistungsfähige ÖPNV-Anbindungen vorhan-
den sind. Letzteres ist auch bei der gewerblichen Siedlungsentwicklung zu be-
rücksichtigen. 
In Ortsteilen die keine Hauptsiedlungsbereiche oder Gewerbeschwerpunkte dar-
stellen soll sich in der Regel eine Entwicklung auf Verdichtungen innerhalb des 
Bestands und bauliche Arrondierungen beschränken. 
Eine verstärkte Siedlungsentwicklung soll sich auf siedlungsstrukturelle Schwer-
punkte in der Region, wie Ober- und Mittelzentren sowie Gemeinden mit mindes-
ten 5.000 Einwohnern mit enger siedlungsfunktionaler Verbindung zu Ober- und 
Mittelzentren und leistungsfähiger Anbindung an den öffentlichen Schienenper-
sonenverkehr oder ÖPNV-Anbindung konzentrieren. 
 
4. Siedlungsentwicklung und Freiraum: 
Die Zersiedlung der Landschaft soll verhindert werden. Siedlungsstrukturen sol-
len orts- und landschaftsbildverträglich weiterentwickelt werden. Die Struktur mit 
Einzelhöfen und verstreut legenden Weilern ist vor weiterer Siedlungstätigkeit zu 
bewahren. In den Siedlungsgebieten soll die Funktion von Freiflächen gestärkt 
werden. 
 
5. Siedlungsentwicklung und Tourismus 
Überwiegend eigengenutzte Freizeitwohngelegenheiten und Dauercamping sol-
len insbesondere im Alpenraum und am Chiemsee nicht errichtet werden. Neu 
Beherbergungskapazitäten bzw. Tourismus- und Freizeitprojekte sollen sich an 
vorhandenen Strukturen orientieren und sich vorrangig am Aus- und Umbau des 
Bestands ausrichten. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Zu 3.2 Verstärkte Siedlungsentwicklung 
Eine verstärkte Siedlungsentwicklung soll sich auf siedlungsstrukturelle Schwer-
punkte in der Region, wie Ober- und Mittelzentren sowie Gemeinden mit mindes-
ten 5.000 Einwohnern mit enger siedlungsfunktionaler Verbindung zu Ober- und 
Mittelzentren und leistungsfähiger Anbindung an den öffentlichen Schienenper-
sonenverkehr oder ÖPNV-Anbindung konzentrieren.  
Hierzu ist anzumerken, dass die Zahl von mindestens 5.000 Einwohner willkür-
lich erscheint und diese auch jederzeit nach oben bis in den 5-stelligen Bereich 
gesetzt werden könnte. Dann wären durchaus auch größere Städte bei einer 
verstärkten Siedlungsentwicklung eingeschränkt. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stadtrat nimmt den Entwurf der 15. Fortschreibung des Regionalplans der 
Region Südostoberbayern zum Kapitel B II: Siedlungsentwicklung zur Kenntnis.  
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Es wird gefordert beim Thema „3.2 Schwerpunkte der Siedlungsentwicklung“ die 
Mindesteinwohnerzahl von 5.000 aus dem Entwurf zu streichen. 
Weitere Anregungen oder Einwände werden nicht vorgebracht. 

 
 

für 
11 

gegen 
0 Beschlussempfehlung: 

Der Stadtrat nimmt den Entwurf der 15. Fortschreibung des Regionalplans der 
Region Südostoberbayern zum Kapitel B II: Siedlungsentwicklung zur Kenntnis.  
Es wird gefordert beim Thema „3.2 Schwerpunkte der Siedlungsentwicklung“ die 
Mindesteinwohnerzahl von 5.000 aus dem Entwurf zu streichen. 
Weitere Anregungen oder Einwände werden nicht vorgebracht. 

 
 
 

 
2.8 Antrag der CSU Stadtratsfraktion, Vorsitzender Bernhard Seitlinger, 

auf Errichtung von Photovoltaikanlagen auf Dächern städtischer Ge-
bäude 

 
„Sehr geehrte Herr Bürgermeister Dangschat, 
 
Die CSU-Stadtratsfraktion stellt den Antrag, die Stadtverwaltung mit folgenden 
Vorarbeiten zu beauftragen: 
 
1. 
Auflistung aller Gebäude, die sich im Eigentum der Stadt befinden. 
 
2. 
Auflistung der städtischen Gebäude, auf denen eine PV-Anlage installiert ist. 
(auch die Kapazität und das Baujahr der jeweiligen Anlage). 
 
3. 
Auflistung der städtischen Gebäude, auf denen keine PV-Anlage errichtet ist, mit 
dem Zusatz, ob und ggf. warum hier keine PV-Anlage möglich ist. 
 
4. 
Aufstellung aller städtischen Gebäude, auf denen eine PV-Anlage installiert wer-
den könnte, welches Volumen die jeweilige Anlage haben könnte und welche 
Kosten für die Stadt dabei je Anlage entstehen würden. 
 
5. 
Ermittlung welche Fördermittel ggf. bei den einzelnen PV-Anlagen zu erwarten 
wären. 
 
6. 
Erläuterung, ob ggf. auch städtische Dachflächen an private Investoren vermietet 
werden könnten. 
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7. 
Priorisierung der ersten fünf städtischen Gebäude auf deren Dächer eine PV-
Anlage möglichst schnell und möglichst wirtschaftlich errichtet werden kann. 
 
Gründe: 
 
Wie allseits bekannt ist, können die veranschlagten Klimaziele nur durch den 
Ausbau erneuerbare Energieträger erreicht werden. In vielerlei Hinsicht hat 
Traunreut hierbei schon Zeichen gesetzt. So wird im Stadtgebiet eine moderne 
Geothermie Anlage betrieben, aber auch die Wasserkraft wurde weiter ausge-
baut. 
 
Zuletzt stimmte der Stadtrat mehrheitlich gegen den Ausbau der Windenergie im 
Sieben-Eichenforst, da der Eingriff in die Natur, wie auch vom Bund Naturschutz 
bestätigt, als zu gravierend angesehen wurde. 
 
Aus unserer Sicht sollte eine Offensive in Sachen Photovoltaikanlagen angesto-
ßen werden. Die Stadt Traunreut sollte hier eine Vorbildfunktion bei der Errich-
tung von Photovoltaikanlagen auf Dächern übernehmen. 
 
Bernhard Seitlinger 
Vorsitzender 
CSU-Stadtratsfraktion“ 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Zu 1. Auflistung aller Gebäude 

1. Rathaus Traunreut Altbau, Rathausplatz 
2. Rathaus Erweiterungsbau, Südtiroler Straße 
3. Feuerwehrgerätehaus Traunreut 

4. Feuerwehrgerätehaus Matzing 

5. Feuerwehrgerätehaus St. Georgen 

6. Feuerwehrgerätehaus Traunwalchen 

7. Feuerwehrgerätehaus Traunwalchen alt 

8. Feuerwehrgerätehaus Pierling 
9. Grundschule Traunreut Nord 
10. Grundschule Nord Turnhalle 

11. Grundschule Sankt Georgen-Sonnenschule  

12. St. Georgen Sonnenschule Turnhalle 
13. Carl-Orff Grundschule Traunwalchen gesamt 
14. Carl-Orff-Grundschule Turnhalle 

15. Werner-von-Siemens Mittelschule  

16. Werner-von-Siemens Mittelschule Turnhalle 

17. W.-v.-S-Mittelschule Gebäude ehem. Grundschule Süd 

18. k1 Traunreut, Munastraße 



Seite  
 

Sitzungsniederschrift 
Bauausschuss 23.02.2022 
    

 

79 

19. Nepomukkapelle Stein ad Traun 

20. Nepomukkapelle Traunwalchen 

21. Jugendzentrum 

22. Kindergarten St. Georgen 

23. Kindergarten Wichernstraße 
24. Kinderkrippe J.-H.-Wichernstaße "Bunter Schmetter-

ling" 

25. Kinderkrippe Brandenburgerstraße "Zwergenland" 

26. Kindertagesstätte Kolpingstraße „Schneckenhaus“ 
27. Öffentliche WC-Anlage Rathausplatz 
28. Öffentl. WC-Anlage Eichendorffstraße 
29. Friedhof Traunreut Aussegnungshalle 
30. Friedhof Traunreut Betriebsgebäude 

31. Friedhofsgebäude Traunwalchen 
32. Städt. Bauhof, Phillip-Reis-Straße 
33. Vereinskindergarten 

34. Heimathaus 

35. VHS, Marienstraße 

36. Städtische Lagerhalle, Kolpingstraße 

37. Lehrerwohnhaus St. Georgen 
38. Holznerhaus Traunwalchen 
39. Carl-Orff-Grundschule – Nebengebäude (Vereine 
40. Hallenbad/Doppelturnhalle – Stadtwerke 
41. Freibad Technikgebäude – Stadtwerke 
42. Freibad Zugangs/Umkleidegebäude - Stadtwerke 
43. Verwaltungsgebäude Stadtwerke 
44. Hallengebäude Stadtwerke 
45. Kläranlage Traunreut 
46. Kläranlage Stein a.d. Traun 

 
 
Zu 2. Städt. Gebäude mit vorhandener PV-Anlage 
 
1. k1 Traunreut 30 kWp Baujahr 2009 
2. Rathaus Altbau 10 kWp Baujahr 2011 
3. Städt. Bauhof Halle 99 kWp Baujahr 2018 
4. Stadtwerke Halle 48 kWp Baujahr 2018 
5. Kläranlage Trt. 30 kWp Baujahr 2012 (?) 
 
 
Zu 3. Städt. Gebäude ohne PV-Anlage 
 
Eine Überprüfung hinsichtlich der zusätzlichen Auflast durch die PV-
Anlage ist bei jedem Objekt noch einzeln durchzuführen. Grundsätzlich wä-
ren die aufgeführten Objekte entsprechend den Anmerkungen mehr oder weni-
ger geeignet. 
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1. Rathaus Erweiterungsbau, Südtiroler Straße 
– möglich – bisher nicht vorgesehen 

2. Feuerwehrgerätehaus Traunreut 
– möglich – bisher nicht vorgesehen 

3. (Feuerwehrgerätehaus Matzing) 
– möglich – Verein betreibt Gebäude 

4. Feuerwehrgerätehaus St. Georgen 
– möglich – bisher nicht vorgesehen 

5. Feuerwehrgerätehaus Traunwalchen 
– möglich – bisher nicht vorgesehen 

6. Feuerwehrgerätehaus Traunwalchen alt 
– möglich – bisher nicht vorgesehen 

7. Feuerwehrgerätehaus Pierling 
– möglich – bisher nicht vorgesehen 
- Grundschule Traunreut Nord 

- möglich – wegen Neubau nicht weiterverfolgt 
8. Grundschule Nord Turnhalle 

- möglich – wegen Neubau nicht weiterverfolgt 
9. Grundschule Sankt Georgen-Sonnenschule 

- möglich – bisher nicht weiterverfolgt 
10. St. Georgen Sonnenschule Turnhalle 

-möglich – bisher nicht weiterverfolgt 
11. Carl-Orff-Grundschule Traunwalchen 

– möglich – wegen häufigen Dachreparaturen zurückgestellt 
12. Carl-Orff-Grundschule Turnhalle 

- möglich – wegen Dachreparaturen zurückgestellt 
13. Werner-von-Siemens Mittelschule 

- nicht möglich – Walmdach, wegen Statik nicht möglich 
14. Werner-von-Siemens Mittelschule Turnhalle 

- möglich – bisher nicht weiterverfolgt 
15. W.-v.-S-Mittelschule Gebäude ehem. Grundschule Süd 

- bedingt möglich, Dachneigung nur 10 Grad 
16. Nepomukkapelle Stein ad Traun 

– nicht möglich – wegen Dachform 
17. Nepomukkapelle Traunwalchen 

– nicht möglich – wegen Dachform 
18. Jugendzentrum 

- bedingt möglich – starke Verschattung durch Bäume 
19. Kindergarten St. Georgen 

- nicht möglich – wegen des bestehenden Daches 
20. Kindergarten Wichernstraße 

- nicht möglich – wegen des bestehenden Daches und Verschattung 
21. Kinderkrippe J.-H.-Wichernstaße "Bunter Schmetterling" 

- nicht möglich – wegen sehr flachem Dach 
22. Kinderkrippe Brandenburgerstraße "Zwergenland" 

- nicht möglich – wegen sehr flachem Dach 
23. Kindertagesstätte Kolpingstraße „Schneckenhaus“ 

- möglich – bisher nicht angedacht 
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24. Öffentliche WC-Anlage Rathausplatz 
- nicht möglich - Verschattung 

25. Öffentliche WC-Anlage Eichendorffstraße 
- nicht möglich – wegen anstehendem Neubau 

26. Friedhof Traunreut Aussegnungshalle 
- nicht möglich – wegen Dachform 

27. Friedhof Traunreut Betriebsgebäude 
- bedingt möglich – wegen sehr flachem Dach 

28. Friedhofsgebäude Traunwalchen 
- nicht möglich – wegen Dachform 

29. Vereinskindergarten 
- bedingt möglich – wegen Dachform, Dachsanierung/Neubau? 

30. Heimathaus 
- nicht möglich – wegen Dachform und Verschattung 

31. VHS, Marienstraße 
- nicht möglich – wegen Dachform und Verschattung/Neubau? 

32. Städtische Lagerhalle, Kolpingstraße 
- bedingt möglich – wegen sehr flachem Dach 

33. Lehrerwohnhaus St. Georgen 
- möglich – bisher nicht weiterverfolgt 

34. Holznerhaus Traunwalchen 
- bedingt möglich – wegen Dachform und Verschattung – Bestand? 

35. Carl-Orff-Grundschule – Nebengebäude (Vereine) 
- nicht möglich, zu kleine Dachfläche und Verschattung  

36. Hallenbad/Doppelturnhalle – Stadtwerke 
- nicht möglich – zu viele Oberlichter auf dem Flachdach 

37. Freibad Technikgebäude – Stadtwerke 
- möglich – bisher nicht weiterverfolgt 

38. Verwaltungsgebäude Stadtwerke 
- bedingt möglich – wegen Flachdach mit extensivem Gründach 

 
 
Zu 4. Gebäude auf denen PV-Anlagen möglich sind 
 
Kostenannahme ca. 2.000 €/kWp 
Flächenannahme 6 qm = 1 kWp 
 

1. Rathaus Erweiterungsbau, Südtiroler Straße 
– ca. 30 kWp, Kosten ca. 60.000 € 

2. Feuerwehrgerätehaus Traunreut 
– 15 kWp, Kosten ca. 30.000 € 

3. Feuerwehrgerätehaus Matzing 
– 10 kWp, Kosten ca. 20.000 € 

4. Feuerwehrgerätehaus St. Georgen 
– ca. 20 kWp, Kosten ca. 40.000 € 

5. Feuerwehrgerätehaus Traunwalchen 
– ca. 10 kWp, Kosten ca. 20.000 € 

6. Feuerwehrgerätehaus Traunwalchen alt 
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– ca. 10 kWp, Kosten ca. 20.000 € 

7. Feuerwehrgerätehaus Pierling 
– ca. 15 kWp, Kosten ca. 30.000 € 

8.  Grundschule Sankt Georgen-Sonnenschule 
- ca. 25 kWp, Kosten ca. 50.000 € 

9.  St. Georgen Sonnenschule Turnhalle 
- ca. 20 kWp, Kosten ca. 40.000 € 

10. Werner-von-Siemens Mittelschule Turnhalle  
- ca. 30 kWp, Kosten ca. 60.000 € 

11. Lehrerwohnhaus St. Georgen 
- ca. 15kWp, Kosten ca. 30.000 € 

12. Carl-Orff-Grundschule Traunwalchen 
 - ca. 50 kWp, Kosten ca. 100.000 € 

13. Kindertagesstätte Kolpingstraße „Schneckenhaus“ 
 - ca. 40 kWp, Kosten ca. 80.000 € 

14. Freibad Technikgebäude – Stadtwerke 
- ca. 60 kWp, Kosten ca. 120.000 € 

15. Städt. Bauhof, weitere Hallendächer 
 - ca. 500 kWp, Kosten ca. 1.000.000 € 

 
 
Zu 5. Stellungnahme der Kämmerei vom 20.10.2021: 
 
„Nach dem derzeitigen Stand der Dinge können wir als Kommune kein Förder- 
und Zuschussprogramm für die Errichtung von PV-Anlagen auf den Dächern un-
serer Gebäude in Anspruch nehmen. 
 
Aktuell werden nur Privatimmobilien und Immobilien zu Wohnzwecken gefördert, 
v. a. Speicher. Der deutsche Städte- und Gemeindebund fordert allerdings aktu-
ell, eine Neuauflage eines 100.000-Dächer-Programms für Kommunen. Es ste-
hen Forderungen in Höhe von 5 Milliarden Euro (Bundesförderung) für ein So-
fortprogramm zur Installation solcher PV-Anlagen im Raum. Diese Information ist 
relativ aktuell (von Ende August ´21).“ 
 
 
Zu 6. Vermietung der städt. Dachflächen an private Investoren 
 
In der Vergangenheit wurde bereits verschiedene Anfragen zum Anmieten der 
städt. Dachflächen an die Stadt gerichtet. Da die Investoren eine Laufzeit von ca. 
20 Jahren jeweils angefragt und seitens der Stadt nicht sichergestellt werden 
konnte, dass keine Reparatur- oder Sanierungsarbeiten an den Dächern durch-
geführt werden müssen, wurden die Dachflächen nicht vermietet. Ausfallzahlun-
gen wären ansonsten die Folge gewesen. 
 
Hierzu erfolgt aber nochmals eine Abstimmung und Beratung mit der Energie-
agentur Südostbayern GmbH. 
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Zu 7. Städt. Gebäude – Priorisierung 
 

1. Freibad Technikgebäude, ca. 60 kWp (Haushalt 2022 enthalten) 
2. Rathaus Erweiterungsbau, ca. 30 kWp (Haushalt 2022 enthalten) 
3. Kindertagesstätte Kolpingstraße „Schneckenhaus“, ca. 40 kWp 
4. Werner-von-Siemens Mittelschule Turnhalle, ca. 30 kWp 
5. Lehrerwohnhaus St. Georgen, ca. 15 kWp 
6. Grundschule St. Georgen Turnhalle, ca. 20 kWp 
 
Eine Beschlussfassung ist derzeit nicht erforderlich. 
Über die Ergebnisse der Gespräche mit der Energieagentur Südostbayern 
GmbH wird wieder berichtet und das weitere Vorgehen festgelegt. 
 

 
 
 

2.9 Hochwasserschutz Hörpolding; 
 Antrag auf Zustimmung zum vorzeitigen Vorhabenbeginn 
 Beschlussfassung 

 
Die Stadt Traunreut wurde am 11.02.2022 darüber informiert, dass bis spätes-
tens 25.02.2022 das Gutachtendes WWA Traunstein, das für den Abschluss des 
Wasserrechtsverfahren erforderlich ist, fertiggestellt ist. Im Anschluss kann dann 
das Landratsamt Traunstein die entsprechende wasserrechtliche Genehmigung 
erteilen. 
 
In einem zweiten Schritt kann dann das Zuwendungsverfahren zur Förderung der 
Hochwasserschutzmaßnahme begonnen werden. Da dieses Verfahren auch ei-
nige Zeit in Anspruch nimmt, besteht die Möglichkeit, um keine förderschädlichen 
Tatbestände herzustellen, zeitnah einen Antrag auf Zustimmung zum vorzeitigen 
Vorhabenbeginn beim WWA Traunstein zu stellen. Eine schriftliche Information 
soll hierzu die Stadt im März vom WWA Traunstein erhalten. 
 
Eine Voraussetzung für diesen Antrag ist die entsprechende Beschlussfassung 
durch den Stadtrat der Stadt Traunreut. 
 
„Eine Zustimmung zum vorzeitigen Vorhabenbeginn ist grundsätzlich nur beim 
Vorliegen sachlicher Dringlichkeit möglich. Zur Prüfung der Voraussetzungen für 
die Zustimmung zum vorzeitigen Vorhabenbeginn benötigen wir daher eine kurze 
Begründung der Dringlichkeit des geplanten Vorhabens.“ (E-Mail WWA Traun-
stein vom 16.02.2022). 
 
Die Zustimmung unterliegt folgenden Einschränkungen: 
 
1. aufgrund der Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn kein Rechts-

anspruch auf eine staatliche Förderung abgeleitet werden kann, 
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2. die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn keine Zusicherung im 
Sinne des Art. 38 BayVwVfG auf Erlass eines Zuwendungsbescheids dar-
stellt, 

3. eine etwaige spätere Förderung nach den dann jeweils geltenden Zuwen-
dungsrichtlinien insbesondere mit dem dann geltenden Zuwendungssatz er-
folgen wird, 

4. der Antragsteller das Finanzierungsrisiko für das Vorhaben selbst zu tragen 
hat, 

5. die Kosten einer Vorfinanzierung nicht zuwendungsfähig sind. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stadtrat nimmt die o.a. angeführten Einschränkungen zur Kenntnis, bestätigt 
diese und beschließt, zur Errichtung des Hochwasserschutzes Hörpolding den 
Antrag auf Zustimmung zum vorzeitigen Vorhabenbeginn schnellstmöglich einzu-
reichen. 

 
 

für 
11 

gegen 
0 Beschlussempfehlung: 

Der Stadtrat nimmt die o.a. angeführten Einschränkungen zur Kenntnis, bestätigt 
diese und beschließt, zur Errichtung des Hochwasserschutzes Hörpolding den 
Antrag auf Zustimmung zum vorzeitigen Vorhabenbeginn schnellstmöglich einzu-
reichen. 

 
 
 
 

2.10 Errichtung einer Pumptrack-Anlage; 
 Vorstellung der beiden beantragten Standorte und Beschlussfassung 

zur Standortwahl 

 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 23.11.2021 einstimmig den beiden Anträ-
gen zur Errichtung einer Pump-Track-Anlage in Traunreut grundsätzlich zuge-
stimmt. Über die Beschlussfassung zum Standort sollte mit Vorstellung der bei-
den möglichen Grundstücke zu einem späteren Zeitpunkt entschiedene werden. 
 
Vorgeschlagen bzw. beantragt worden, sind die beiden Grundstücke Fl.Nr. 
536/46 in der Gartenstraße (ehem. OBAG-Grundstück) sowie die Fl.Nr. 536/617 
in Verlängerung der Jahnstraße (Fläche zwischen Freibad und Parkplatz der 
BSH Hausgeräte GmbH). 
 
Eine Gegenüberstellung der beiden Grundstücke wurde durch die Abteilung 3 
erarbeitet und wurde in der Sitzung vorgestellt. 
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Im Haushalt der Stadt Traunreut wurden die Finanzmittel in Höhe von 250.000 € 
für die Errichtung der Pump-Track-Anlage eingestellt. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stadtrat beschließt die Errichtung der Pump-Track-Anlage auf dem Grund-
stück Fl.Nr. 536/617 in Verlängerung der Jahnstraße (Fläche zwischen Freibad 
und Parkplatz der BSH Hausgeräte GmbH) und beauftragt die Verwaltung, alle 
weiteren erforderlichen Schritte zur Realisierung der Maßnahme durchzuführen. 
Die Entwurfsplanung der Pump-Track-Anlage einschl. einer Kostenschätzung ist 
dem Bauausschuss zur Beschlussfassung nochmals vorzulegen. 

 
 

für 
9 

gegen 
2 Beschlussempfehlung: 

Der Stadtrat beschließt die Errichtung der Pump-Track-Anlage auf dem Grund-
stück Fl.Nr. 536/617 in Verlängerung der Jahnstraße (Fläche zwischen Freibad 
und Parkplatz der BSH Hausgeräte GmbH) und beauftragt die Verwaltung, alle 
weiteren erforderlichen Schritte zur Realisierung der Maßnahme durchzuführen. 
Die Entwurfsplanung der Pump-Track-Anlage einschl. einer Kostenschätzung ist 
dem Bauausschuss zur Beschlussfassung nochmals vorzulegen. 
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